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17. befürwortet alle Anstrengungen zur Sicherung des gesamten sensiblen nuklearen und radiologi-
schen Materials und fordert alle Staaten auf, als internationale Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die
nukleare Sicherung zu fördern, und dabei je nach Bedarf Hilfe zu beantragen und bereitzustellen, einschließ-
lich auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus; 

18. ermutigt alle Staaten, die Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs über die Studie der
Vereinten Nationen über Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung185 zur Herbeiführung einer Welt ohne
Kernwaffen umzusetzen und freiwillig Informationen über ihre diesbezüglichen Bemühungen weiterzuge-
ben; 

19. würdigt und unterstützt weiter die konstruktive Rolle der Zivilgesellschaft bei der Förderung der
Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung und legt allen Staaten nahe, in Zusammen-
arbeit mit der Zivilgesellschaft die Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung zu fördern, die unter ande-
rem zur Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für die tragischen Folgen eines Einsatzes von Kernwaffen
beiträgt und die Dynamik der internationalen Maßnahmen zur Förderung der nuklearen Abrüstung und der
Nichtverbreitung von Kernwaffen erhöht; 

20. beschließt, den Unterpunkt „Geeintes Vorgehen zur völligen Beseitigung der Kernwaffen“ unter
dem Punkt „Allgemeine und vollständige Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/60

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 124 Stim-
men bei 44 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/409, Ziff. 97)186:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinatio-
naler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Maureta-
nien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Prín-
cipe, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Sudan, Südsudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tri-
nidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Is-
land, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Palau, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Armenien, Belarus, Indien, Irland, Japan, Kirgisistan, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Montene-
gro, Österreich, Pakistan, Republik Korea, Russische Föderation, Schweden, Serbien, Südafrika, Usbekistan.

185 Siehe A/57/124.
186 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Algerien, Bangladesch, Belize,
Benin, Bhutan, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominikanische Republik, Ecuador, Fi-
dschi, Guinea, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kenia, Kuba, Malaysia, Mauretanien, Mongo-
lei, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Philippinen, Sambia, Samoa, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sri
Lanka, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Uganda, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik) und Viet-
nam.
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67/60. Nukleare Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/75 E vom 15. Dezember 1994 über die schrittweise Verringerung
der nuklearen Bedrohung sowie ihre Resolutionen 50/70 P vom 12. Dezember 1995, 51/45 O vom 10. De-
zember 1996, 52/38 L vom 9. Dezember 1997, 53/77 X vom 4. Dezember 1998, 54/54 P vom 1. Dezember
1999, 55/33 T vom 20. November 2000, 56/24 R vom 29. November 2001, 57/79 vom 22. November 2002,
58/56 vom 8. Dezember 2003, 59/77 vom 3. Dezember 2004, 60/70 vom 8. Dezember 2005, 61/78 vom
6. Dezember 2006, 62/42 vom 5. Dezember 2007, 63/46 vom 2. Dezember 2008, 64/53 vom 2. Dezember
2009, 65/56 vom 8. Dezember 2010 und 66/51 vom 2. Dezember 2011 über nukleare Abrüstung,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft auf das Ziel der vollständigen Be-
seitigung der Kernwaffen und der Schaffung einer kernwaffenfreien Welt,

eingedenk dessen, dass das Übereinkommen von 1972 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung
solcher Waffen187 und das Übereinkommen von 1993 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lage-
rung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen188 bereits Rechtsord-
nungen für das vollständige Verbot von biologischen beziehungsweise chemischen Waffen geschaffen ha-
ben, und entschlossen, ein Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Erprobung, Herstellung, La-
gerung, Ausleihung, Weitergabe, des Einsatzes und der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen und über
deren Vernichtung herbeizuführen und möglichst bald ein solches internationales Übereinkommen zum Ab-
schluss zu bringen,

in der Erkenntnis, dass nunmehr die Voraussetzungen für die Schaffung einer kernwaffenfreien Welt
gegeben sind, und betonend, dass konkrete praktische Schritte unternommen werden müssen, um dieses Ziel
zu erreichen,

eingedenk der Ziffer 50 des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalversammlung, der
ersten Sondertagung über Abrüstung189, in der gefordert wird, dringend Übereinkünfte über die Einstellung
der qualitativen Verbesserung und Weiterentwicklung von Kernwaffensystemen auszuhandeln und ein um-
fassendes Stufenprogramm, nach Möglichkeit mit vereinbarten Zeitplänen, zur schrittweisen und ausgewo-
genen Reduzierung der Kernwaffen und ihrer Trägersysteme zu erstellen, das so bald wie möglich zu ihrer
endgültigen und vollständigen Beseitigung führt,

in Bekräftigung der Überzeugung der Vertragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen190, dass der Vertrag ein Eckpfeiler der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung
ist, sowie der Wichtigkeit des Beschlusses über die Stärkung des Prozesses zur Überprüfung des Vertrags,
des Beschlusses über die Grundsätze und Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen Ab-
rüstung, des Beschlusses über die Verlängerung des Vertrags und der Resolution über den Nahen Osten, die
von der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrags über
die Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschiedet wurden191,

betonend, wie wichtig die von den Vertragsstaaten in dem Schlussdokument der Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verein-

187 United Nations, Treaty Series, Vol. 1015, Nr. 14860. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1983 II S. 132; LGBl.
1991 Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.
188 Ebd., Vol. 1974, Nr. 33757. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 806; LGBl. 1999 Nr. 235; öBGBl. III
Nr. 38/1997; AS 1998 335.
189 Resolution S-10/2.
190 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl.
1978 Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
191 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,
Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
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barten 13 Schritte für die systematischen und schrittweisen Bemühungen zur Verwirklichung des Ziels der
nuklearen Abrüstung bis hin zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen192 sind,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit auf der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Über-
prüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen193 und bekräftigend, dass der auf der Konfe-
renz erarbeitete Aktionsplan als Anreiz für stärkere Anstrengungen zur Aufnahme von Verhandlungen über
ein Kernwaffenübereinkommen dient,

von neuem darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrüstung in dem Schlussdokument der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung sowie von der internationalen Gemeinschaft höchste Priorität einge-
räumt wird,

erneut das baldige Inkrafttreten des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen194 for-
dernd,

davon Kenntnis nehmend, dass der neue Vertrag zwischen der Russischen Föderation und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika über die Reduzierung der strategischen Waffen in Kraft getreten ist, der weitere ein-
schneidende Reduzierungen ihrer strategischen und taktischen Kernwaffen herbeiführen soll, und betonend,
dass diese Reduzierungen unumkehrbar, verifizierbar und transparent sein sollen,

unter Hinweis auf das Inkrafttreten des Vertrags zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und
der Russischen Föderation über die Reduzierung der strategischen Offensivwaffen („der Moskauer Ver-
trag“)195, der einen bedeutenden Schritt zur Reduzierung der von ihnen stationierten strategischen Kernwaf-
fen darstellt, und gleichzeitig weitere unumkehrbare und einschneidende Reduzierungen ihrer Kernwaffen-
bestände fordernd,

Kenntnis nehmend von den positiven Erklärungen von Kernwaffenstaaten betreffend ihre Absicht, auf
die Herbeiführung einer kernwaffenfreien Welt hinzuwirken, gleichzeitig bekräftigend, dass die Kernwaffen-
staaten dringend konkrete Maßnahmen ergreifen müssen, um dieses Ziel innerhalb einer festgelegten Frist zu
erreichen, und sie nachdrücklich zu weiteren Maßnahmen zur Erreichung von Fortschritten bei der nuklearen
Abrüstung auffordernd,

in der Erkenntnis, dass bilaterale, plurilaterale und multilaterale Verhandlungen über nukleare Abrüs-
tung einander ergänzen und dass bilaterale Verhandlungen multilaterale Verhandlungen in dieser Hinsicht
niemals ersetzen können,

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der Generalversammlung zum Ausdruck gebrach-
ten Unterstützung für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkommens zur Sicherung der Nichtkern-
waffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen sowie in Anbetracht der
multilateralen Bemühungen innerhalb der Abrüstungskonferenz, eine baldige Einigung über ein solches in-
ternationales Übereinkommen zu erzielen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen vom 8. Juli 1996196 und erfreut darüber, dass alle Richter des
Gerichtshofs einstimmig bekräftigt haben, dass für alle Staaten eine Verpflichtung besteht, in redlicher Ab-
sicht Verhandlungen mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung unter allen Aspekten und unter strenger und
wirksamer internationaler Kontrolle zu führen und zu einem Abschluss zu bringen,

192 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VI and eighth to twelfth preambular paragraphs“,
Ziff. 15.
193 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Vol. I-III (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I-III)).
194 Siehe Resolution 50/245 und A/50/1027. Amtliche deutschsprachige Fassung: dBGBl. 1998 II S. 1210.
195 United Nations, Treaty Series, Vol. 2350, Nr. 42195.
196 A/51/218, Anlage.
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eingedenk der Ziffer 102 des Schlussdokuments der vom 27. bis 30. April 2009 in Havanna abgehalte-
nen Ministertagung des Koordinierungsbüros der Bewegung der nichtgebundenen Länder197,

unter Hinweis auf Ziffer 157 und die anderen maßgeblichen Empfehlungen in dem Schlussdokument
der vom 26. bis 31. August 2012 in Teheran abgehaltenen Sechzehnten Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der Bewegung der nichtgebundenen Länder198, worin die Abrüstungskonferenz aufgerufen wird,
so bald wie möglich und mit höchstem Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzurich-
ten und Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen innerhalb
einer festgelegten Frist, einschließlich eines Kernwaffenübereinkommens, aufzunehmen,

davon Kenntnis nehmend, dass die Abrüstungskonferenz am 29. Mai 2009 nach jahrelangem Stillstand
das Arbeitsprogramm für die Tagung 2009 verabschiedete199, und gleichzeitig bedauernd, dass die Konferenz
nicht in der Lage war, die Sacharbeit auf ihrer Tagesordnung 2012 durchzuführen,

in Bekräftigung der Wichtigkeit und Validität der Abrüstungskonferenz als des einzigen Forums für
multilaterale Abrüstungsverhandlungen und auf die Notwendigkeit hinweisend, dass sie im Einklang mit ih-
rer Geschäftsordnung200 und unter Berücksichtigung der Sicherheitsanliegen aller Staaten ein ausgewogenes
und umfassendes Arbeitsprogramm auf der Grundlage ihrer Tagesordnung verabschiedet und durchführt, das
sich unter anderem mit vier Kernfragen befasst,

sowie in Bekräftigung des konkreten Auftrags, den die Generalversammlung in ihrem Beschluss 52/492
vom 8. September 1998 der Abrüstungskommission erteilte, das Thema der nuklearen Abrüstung als einen
ihrer sachbezogenen Haupttagesordnungspunkte zu erörtern,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen201, in der die Staats- und Regie-
rungschefs den Beschluss trafen, sich für die Beseitigung der Massenvernichtungswaffen, insbesondere der
Kernwaffen, einzusetzen und keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Zieles außer Acht zu lassen, ein-
schließlich der Möglichkeit, eine internationale Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti-
gung nuklearer Gefahren aufzuzeigen,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung über die vollständige Beseitigung der Kernwaffen, die auf der
vom 23. bis 27. Mai 2011 in Bali (Indonesien) abgehaltenen Sechzehnten Ministerkonferenz und Gedenkta-
gung der Bewegung der nichtgebundenen Länder verabschiedet wurde, an die die Staats- und Regierungs-
chefs der nichtgebundenen Länder auf ihrer Sechzehnten Konferenz erinnerten, und in der die Bewegung der
nichtgebundenen Länder ihre Forderung nach einer baldmöglichst stattfindenden internationalen Konferenz
zur Bestimmung von Mitteln und Wegen zur Beseitigung der Kernwaffen erneuerte202,

bekräftigend, dass die Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bei der Beilegung ih-
rer Streitigkeiten in den internationalen Beziehungen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen unterlassen sollen,

im Bewusstsein der Gefahr, dass bei terroristischen Handlungen Massenvernichtungswaffen, insbeson-
dere Kernwaffen, zum Einsatz kommen könnten, sowie der dringenden Notwendigkeit, diese Gefahr durch
abgestimmte internationale Bemühungen unter Kontrolle zu bringen und zu überwinden,

1. erkennt an, dass nunmehr für alle Kernwaffenstaaten die Zeit günstig ist, wirksame Abrüstungs-
maßnahmen zu ergreifen, um möglichst bald die vollständige Beseitigung dieser Waffen zu erreichen;

2. bekräftigt, dass die nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von Kernwaffen zwei eng mit-
einander verknüpfte und sich gegenseitig verstärkende Prozesse sind, die Hand in Hand gehen müssen, und

197 Siehe A/63/858.
198 A/67/506-S/2012/752, Anlage I.
199 Siehe CD/1864.
200 CD/8/Rev.9.
201 Resolution 55/2.
202 A/65/896-S/2011/407, Anlage V.
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dass die echte Notwendigkeit eines systematischen und schrittweisen Prozesses der nuklearen Abrüstung be-
steht;

3. begrüßt und befürwortet die Bemühungen, in verschiedenen Teilen der Welt auf der Grundlage
von Vereinbarungen oder Abmachungen, die von den Staaten der betreffenden Regionen aus freien Stücken
geschlossen werden, neue kernwaffenfreie Zonen zu schaffen, einschließlich einer kernwaffenfreien Zone im
Nahen Osten, die ein wirksames Mittel zur Einschränkung der weiteren geografischen Verbreitung von
Kernwaffen sind und die Sache der nuklearen Abrüstung fördern;

4. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Mitgliedstaaten des Verbands Südostasiatischer Natio-
nen und der Kernwaffenstaaten und legt den Kernwaffenstaaten nahe, das Protokoll zu dem Vertrag über die
Kernwaffenfreie Zone Südostasien203 baldmöglichst zu unterzeichnen;

5. erkennt an, dass eine echte Notwendigkeit besteht, die Bedeutung von Kernwaffen in den strate-
gischen Doktrinen und in der Sicherheitspolitik zu vermindern, um das Risiko eines Einsatzes dieser Waffen
auf ein Mindestmaß zu beschränken und den Prozess ihrer vollständigen Beseitigung zu erleichtern;

6. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, die qualitative Verbesserung sowie die Weiter-
entwicklung, Herstellung und Lagerung von atomaren Gefechtsköpfen und ihren Trägersystemen sofort ein-
zustellen;

7. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem nachdrücklich auf, als Interimsmaßnahme umgehend
den Zustand der Alarmbereitschaft ihrer Kernwaffen aufzuheben und sie zu deaktivieren und weitere konkre-
te Maßnahmen zu ergreifen, um den Grad der Einsatzbereitschaft ihrer Kernwaffensysteme weiter zu redu-
zieren, betont jedoch gleichzeitig, dass reduzierte Dislozierung und Einsatzbereitschaft den unumkehrbaren
Abbau von Kernwaffen und deren vollständige Beseitigung nicht ersetzen können;

8. ruft die Kernwaffenstaaten von neuem auf, die nukleare Bedrohung schrittweise zu vermindern
und wirksame Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung durchzuführen, mit dem Ziel, die vollständige Beseiti-
gung dieser Waffen innerhalb einer festgelegten Frist zu erreichen;

9. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur vollständigen Beseitigung von Kernwaffen eine inter-
national und rechtlich verbindliche Übereinkunft zu schließen, mit der sie sich gemeinsam verpflichten, auf
den Ersteinsatz von Kernwaffen zu verzichten, und fordert alle Staaten auf, eine international und rechtlich
verbindliche Übereinkunft zu schließen, in der den Nichtkernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien über den
Nichteinsatz und die Nichtandrohung des Einsatzes von Kernwaffen gegeben werden;

10. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, in einem geeigneten Stadium als wirksame
Maßnahme zur nuklearen Abrüstung untereinander plurilaterale Verhandlungen über weitere einschneidende
Reduzierungen der Kernwaffen aufzunehmen;

11. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Grundsätze der Transparenz, der Unumkehrbarkeit und
der Verifizierbarkeit auf den Prozess der nuklearen Abrüstung und auf Rüstungskontroll- und -reduzierungs-
maßnahmen in Bezug auf Kernwaffen und verwandte Waffen Anwendung finden;

12. unterstreicht außerdem die Wichtigkeit der unmissverständlichen Verpflichtung, die die Kern-
waffenstaaten in dem Schlussdokument der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen eingegangen sind, die vollständige Beseitigung ihrer
Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung, zu der sich alle Vertragsstaaten
nach Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben192, sowie die Bekräftigung der Vertragsstaaten, dass die voll-
ständige Beseitigung der Kernwaffen die einzige absolute Garantie gegen den Einsatz oder die Androhung
des Einsatzes von Kernwaffen bietet204;

13. fordert die volle und wirksame Durchführung der 13 praktischen Schritte zur nuklearen Abrüs-
tung, die in dem Schlussdokument der Überprüfungskonferenz im Jahr 2000 enthalten sind;

203 United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, Nr. 33873.
204 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VII and the security of non-nuclear-weapon States“, Ziff. 2.
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14. fordert außerdem die vollständige Durchführung des Aktionsplans, der in den Schlussfolgerungen
und Empfehlungen für Folgemaßnahmen in dem Schlussdokument der Überprüfungskonferenz der Vertrags-
parteien im Jahr 2010 enthalten ist, insbesondere des 22-Punkte-Aktionsplans für nukleare Abrüstung193;

15. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, eine weitere Reduzierung der nichtstrategischen
Kernwaffen im Rahmen einseitiger Initiativen und als festen Bestandteil des Prozesses der Reduzierung von
Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung durchzuführen;

16. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlungen in der Abrüstungskonferenz über einen nicht-
diskriminierenden, multilateralen und international und wirksam verifizierbaren Vertrag über das Verbot der
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper auf der Grundlage des
Berichts des Sonderkoordinators205 und des darin enthaltenen Mandats;

17. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf, auf ihrer Tagung 2013 möglichst bald ihre
Sacharbeit aufzunehmen, und zwar auf der Grundlage eines umfassenden und ausgewogenen Arbeitspro-
gramms, das alle realen und bestehenden Prioritäten auf dem Gebiet der Abrüstung und der Rüstungskontrol-
le berücksichtigt, einschließlich der sofortigen Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag,
mit dem Ziel, diese innerhalb von fünf Jahren abzuschließen;

18. fordert den Abschluss eines oder mehrerer internationaler Rechtsinstrumente über angemessene
und bedingungslose Sicherheitsgarantien für Nichtkernwaffenstaaten;

19. fordert außerdem das baldige Inkrafttreten und die strenge Einhaltung des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen194 und begrüßt gleichzeitig die jüngste Ratifikation des Vertrags
durch Guatemala, Guinea und Indonesien;

20. bekundet ihr Bedauern darüber, dass die Abrüstungskonferenz nicht in der Lage war, im Jahr 2012
einen Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen, wie von der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 66/51 gefordert;

21. fordert die Abrüstungskonferenz von neuem auf, 2013 so bald wie möglich und mit höchstem Vor-
rang einen Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen und Verhandlungen über ein Stufenpro-
gramm zur nuklearen Abrüstung aufzunehmen, das zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen innerhalb
einer festgelegten Frist führt;

22. fordert, dass möglichst bald eine internationale Konferenz über nukleare Abrüstung unter allen
Aspekten einberufen wird, die konkrete Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung benennen und behandeln soll;

23. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

24. beschließt, den Unterpunkt „Nukleare Abrüstung“ unter dem Punkt „Allgemeine und vollständige
Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/61

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/409, Ziff. 97)206.

67/61. Vertrauensbildende Maßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen,

205 CD/1299.
206 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Arabische Republik Sy-
rien, Bangladesch, Ecuador, Kasachstan, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Sierra Leone, Ukraine und Uruguay.




